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Laufende Nr. 2 Jahr 2017 
 
 
 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 
 

Über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Marktgemeinde Aschach an der Donau am 20.03.2017 
 
Tagungsort: Sitzungssaal der Marktgemeinde Aschach 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr      Ende: 22:15 Uhr 
 
 

Anwesende: 
 
Vorsitzender: 
Bürgermeister Ing. Knierzinger Friedrich (ÖVP) 
Österreichische Volkspartei (ÖVP) 
1.Vizebgm. Weichselbaumer Franz 
GVM Paschinger Franz 
GRM Freller Herbert 
GRM Knierzinger Christoph 
GRM Binder Andreas 
GRM Leblhuber Christian 
GRM Johann Rechberger 
GRM Leitner Anita 
GRM Hirschberg Petra 
GRM Perndorfer Manfred 
Ersatzmitglieder ÖVP 
GRM Freller Herbert für Fr. Rosemarie Schwantner 
GRM Binder Andreas für Hrn. Schlagintweit Christian 
GRM Leblhuber Christian für Hrn. Hofer Herbert 
GRM Hirschberg Petra für Hrn. Ing. Buchroithner Gerhard 
 
 
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 
2. Vizebgm. Haider Christoph 
GRM Dieplinger Wolfgang 
GRM Mag. Haider Roman 
GRM Mayrhofer Elisabeth 
GRM Mag. Manuel Gaadt 
GRM Radler Thomas 
Ersatzmitglieder FPÖ 
GRM Dieplinger Wolfgang für Hrn. Wagner Thomas 
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Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) 
GVM Ing. Peter Robert 
GRM Josef Jäger 
GRM Ing. Matthias Lucan 
GRM Frandl Ramona 
GRM Dietmar Groiss jun. 
Ersatzmitglieder SPÖ 
 
 
Die GRÜNEN 
GVM Dr. Judith Wassermair 
GRM Ing. Schalek Werner 
GRM Schnell Rosa 
Ersatzmitglieder der GRÜNEN 
GRM Ing. Schalek Werner für Hrn. Wassermair Johannes 
 
 
Weiters anwesend: 
AL Karin Rathmayr 
VB I Anita Pröhl 
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Der Vorsitzende begrüßt alle anwesenden Gemeinderäte und Besucher zur heutigen 
Sitzung. 
Er stellt fest, dass die Tagesordnung zeitgerecht zugestellt wurde. 
 
Gegen die heutige Sitzung bestehen keine Einwände und der Gemeinderat ist 
beschlussfähig. 
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1.1. Information über die Wohnungsvergaben durch den Sozialausschuss 

 

 
Bei diesem Punkt wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen ! 
 
 

 

ENDE TOP 1.1. 
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2. Bau-, Raumplanungs-, Straßen- und Grundangelegenheiten 
2.1. 2. Überprüfung des Abwasserentsorgungskonzeptes der Marktgemeinde 
Aschach ï Beratung und Beschlussfassung. 

 

Bericht des Vorsitzenden: 
Im Rahmen des Oö. Abwasserentsorgungsgesetzes 2001 (4. Abschnitt, §§ 7 ï 10) ist 
die Erstellung und periodische Überprüfung bzw. Fortführung eines 
Abwasserentsorgungskonzeptes für jede Gemeinde vorgeschrieben. Im Rahmen 
dieser gesetzlichen Vorschriften hat die Firma Machowetz und Partner im Auftrag der 
Gemeinde die 2. Überprüfung (Fortführung) dieses Konzeptes aus dem Jahr 1995 
durchgeführt. Das Konzept wurde seitens der Aufsichtsbehörde vorgeprüft und als 
gesetzeskonform befunden. Es waren nur einige kleinere Änderungen notwendig, die 
auf Seite 7 des beiliegenden technischen Berichtes detailliert angeführt sind. 
Hinsichtlich der Gewährung einer Stellungnahmemöglichkeit für von Änderungen 
Betroffene wurde daher das vereinfachte Verfahren (kein öffentlicher Aushang, 
nachweisliche Verständigung der Betroffenen) gewählt. Es sind keine Stellungnahmen 
eingetroffen. 
Den Abschluss des Verfahrens bildet nun die Beschlussfassung der Fortführung des 
Abwasserentsorgungskonzeptes anhand der erstellten Unterlagen durch den 
Gemeinderat der Marktgemeinde Aschach an der Donau. 

 
Beratung: 
Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Er erläutert den vorliegenden Punkt. 
 
 
 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat möge die Fortführung des Abwasserentsorgungskonzeptes 1995 
der Marktgemeinde Aschach an der Donau anhand der beiliegenden Unterlagen zur 
2. Überprüfung des selbigen beschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 

 

 

ENDE TOP 2.1. 
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2.2. Einleitung des Verfahrens gemäß ROG zum Bebauungsplan Ruprech-

ting/Hohlweg ï Beratung und Beschlussfassung. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
Wie durch die Verordnung des Neuplanungsgebietes im gegenständlichen Bereich 
kundgemacht, soll dafür nun ein Bebauungsplan geschaffen werden. Ein Entwurf des 
Ortsplaners liegt vor, wobei Wünsche von Grundstückbesitzern, wenn möglich 
eingearbeitet wurden. Ziel ist die Schaffung einer verkehrsmäßig günstigeren 
Anbindung des Bereiches Hohlweg (um wenn möglich weiteres Bauland in diesem 
Bereich zu schaffen) sowie der Erhalt des Siedlungscharakters von Ruprechting. Es 
soll nun ein Verfahren nach § 33 Oö. ROG eingeleitet werden.  
Der Entwurf umfasst die Grundstücke die bereits in der Verordnung des 
Neuplanungsgebietes einbezogen wurden. 
Aus rechtlicher Sicht sei nochmals darauf hingewiesen, dass das gesamte 
gegenständliche Gebiet bereits bisher im gültigen Flächenwidmungsplan als 
Wohngebiet ausgewiesen war und die Regelungen des Bebauungsplanes nur im Falle 
einer Bebauung bzw. Bauplatzbewilligung zum Tragen kommen. Es werden durch 
diese Verordnung keine Bauzwänge begründet. Auch die bisherige teilweise Nutzung 
für landwirtschaftliche Zwecke kann so wie bisher weiter erfolgen. 

 
Beratung: 
Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Er erläutert den vorliegenden Punkt und teilt mit, 
dass es sich nur um ein Einleitungsverfahren handelt. 
Hr. Ing. Peter: Es gab Anfang Jänner die Besprechung mit den 
Grundstückseigentümern, wo es auch Stellungnahmen dazu gab. Ist auf die 
Stellungnahmen der Grundstückseigentümer eine Antwort ergangen? 
Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Es gab 4 Stellungnahmen. Bei einer geht es darum, 
wenn die Straße spruchreif wird, möchte der Grundbesitzer vorher eine 
Beweissicherung. Eine weitere Stellungnahme ist erst heute eingegangen, hier geht 
es um Bedenken in Bezug auf das Verkehrsaufkommen in der Ziegeleistraße. Die 
weiteren wurden direkt mit den Grundeigentümern besprochen. 
Vorsitzender: Es wurde mit den Betroffenen ein Gespräch geführt. 
Fr. Dr. Wassermair: Es kam heute ein Brief von der Fam. Konrad. Da dieser an den 
Gemeinderat adressiert ist, sollte dieser zur Kenntnis gebracht werden. 
 
Kommentar der GRÜNEN zum Bebauungsplan Ruprechting/Hohlweg, Punkt 2.2 
der Tagesordnung . 
 
Der Bebauungsplan ist die Voraussetzung für eine zukünftige Erschließung der 
Baugründe oberhalb des Hohlweges mit einer Straße wie im Neuplanungsgebiet 
eingezeichnet. Diese Baugründe mit Blick von oben sind sicher schön und das 
Interesse, diese Gründe zu verkaufen, offensichtlich auch groß. Außerdem würde 
eine neue Straße natürlich auch zum Vorteil für die landwirtschaftliche Nutzung für 
diesen oberen Bereich sein.   
 
Baulandwidmungen sind lt. OÖ Raumordnungsgesetz § 21 nur unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich, wie z.B. 
 

- Eignung aufgrund natürlicher und infrastruktureller Gegebenheiten 
- Baulandbedarf in den nächsten 5 Jahren 
- keine unwirtschaftlichen Aufwendungen für die Aufschließung 
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Leider liegen uns aber bis jetzt keine konkreten Informationen über den 
Baulandbedarf in den nächsten 5 Jahren vor. Es gibt auch keine Informationen, was 
die Erschließung der Baugründe oberhalb des Hohlweges inklusive der zu 
errichtenden Zufahrtsstraße mit den erforderlichen Grundablösen kosten wird und 
inwieweit diese Erschließung auch tatsächlich wirtschaftlich ist. Alternative 
Baugründe mit besseren Voraussetzungen für eine Erschließung wurden 
offensichtlich nicht untersucht oder nicht gefunden. 
 
Unabhängig davon wurde bereits früher darauf hingewiesen, dass das 
Verkehrskonzept mit einer zusätzlichen Anbindung einer Durchgangsstraße 
Ruprechting ï Ziegeleistraße sowie einer weiteren Zu- und Ausfahrt auf und von der 
Ziegeleistraße unter Berücksichtigung des bereits bestehenden LKW - und PKW- 
Verkehrs von und zur Donaubrücke sowohl die Verkehrssicherheit wie auch die 
Lebensqualität der Bewohner in der Ziegeleistraße wesentlich beeinträchtigt. In der 
Planung gibt es außerdem 2 Grundstücke im Neuplanungsgebiet, die noch keine 
Verbindung zu einer öffentlichen Straße haben.  
 
Dazu kommt, dass die Ziegeleistraße keinen Gehsteig für Fußgänger im Bereich des 
Neuplanungsgebietes sondern nur auf der gegenüberliegenden Seite hat und da 
auch nicht durchgehend. Speziell bei einer Beschränkung auf 30 km/h, an die sich 
kaum wer hält, und ohne Zebrastreifen ist insbesondere in den Wintermonaten die 
Sicherheit im Verkehr - und dazu zählen auch die Fußgänger - nicht gegeben. 
 
Sollten die Mitgliedern des Gemeinderates unabhängig von den Argumenten, die 
gegen die jetzige Lösung sprechen, trotzdem für den Antrag stimmen, so ist für den 
Bebauungsplan dieses Neuplanungsgebietes darauf hinzuweisen, dass ein Teil der 
Baugründe im Bereich der Ziegeleistraße entsprechend der offiziellen 
Gefahrenhinweiskarte für gravitative Massenbewegungen als Typ A ï kein sicherer 
Untergrund - eingestuft wird.    
   
Einem Aspekt wurde bisher kaum Beachtung geschenkt, nämlich dass mit dem 
Ausbau des Hohlweges zu einer Straße einer der letzten Erholungsräume im 
Nahbereich zerstört wird.   
Im Zuge des Raumordnungsverfahrens wird vom Land OÖ irgendwann die 
Naturschutzabteilung zu einer Stellungnahme beigezogen werden. 
Sinnvollerweise klärt man schon zu Beginn, ob beispielsweise der Ahornbestand 
entlang dem Hohlweg erhaltenswert ist. Der zuständige Beamte wurde heute von mir 
kontaktiert und wird sich damit befassen. 
 
Vorsitzender: Er kennt die Argumente der Grünen und teilt mit, dass er vor kurzem 
auf einem Seminar war, in dem mitgeteilt wurde, dass die Einsatzkräfte innerhalb von 
4 Minuten jedes Objekt im Ort anfahren können sollten. Er möchte von Hrn. 
Paschinger wissen, ob dies möglich ist. 
Hr. Paschinger: Er teilt Fr. Wassermair mit, dass sie nicht auf die Sicherheit achtet, 
denn sonst kann man so eine Stellungnahme nicht abgeben. Jeder weiß, dass die 
Häuser am Kobl oder Hohlweg mit einem Einsatzfahrzeug nicht erreichbar sind. 
Wenn man die Straße errichtet, kann man die Häuser erreichen. 
Fr. Dr. Wassermair: Wenn es um Sicherheit geht, müsste man bei der Agrana längst 
einen Sicherheitsplan für die Bevölkerung haben usw. Zum Hohlweg gäbe es andere 
Pläne zu der Straßenverbreiterung die in der Schublade liegen, aber beharrlich 
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ignoriert werden. Denn es geht darum, dass die Gründe oben erschlossen werden 
sollen. 
Vorsitzender: Es geht nicht um sehr viele Bauparzellen. Ein Ärzteehepaar wäre bereit 
eine Nebenordination zu errichten und wenn man ein paar Jahre vordenkt, ist dies 
eine gewisse Sicherheit. 
Hr. Jäger: Die neue Straße geht über den Grund von Fr. Pichler? 
Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Dies ist eine Möglichkeit. Solange Fr. Pichler keinen 
Grund verkauft, gibt es diese Möglichkeit nicht.  
Eine andere Möglichkeit ist auch die Verbindung der jetzigen Straße beim 
Trenkwalder vorbei Richtung Hohlweg. Man muss hier aber erst berechnen, ob dies 
wirtschaftlich ist. 
Al Rathmayr: Sie verliest die heute eingegangene Stellungnahme der Fam. Konrad. 
 
Werner und Eleonora Konrad 
Ziegeleistraße 7 
4082 Aschach/D.       Aschach, am 20. März 2017 
 
 
 
 
An den  
Gemeinderat  
der Gemeinde Aschach an der Donau 
 
Mail an: gemeinde@aschach-donau.ooe.gv.at 
 
 
 
 
Einwände zur geplanten Zufahrtsstraße zur Aufschließung des  Neuplanungsgebietes 
Ruprechting und am Kobl 
 
Im Vorfeld merken wir an, dass wir über die diversen Aussendungen seitens der Gemeinde 
und diverser Fraktionsnachrichten Kenntnis über die geplanten Vorhaben erhalten haben.  
Es ist unserer Meinung nach nicht in im Sinne eines bürgernahen Umganges unmittelbar 
betroffenen Anrainern in der Ziegeleistraße keine Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. 
Wir beziehen uns dabei konkret auf die geplante Zufahrtsstraße gegenüber dem Haus 
Ziegeleistraße 7, welche eine Hauptzufahrtsstraße für das Bebauungsgebiet am Kobl 
bedeuten würde.  
 
Wir merken an, dass die Ziegeleistraße bereits jetzt eine stark frequentierte Straße ist. Der 
Schwerlastverkehr zur Firma Pichler belastet schon derzeit massiv und wird auch in Zukunft 
durch die Erweiterung der Produktpalette verschärft werden.  
 
Es ist uns klar, dass für neue Gründe im Bereich Ruprechting eine Zufahrtsmöglichkeit 
notwendig ist, eine Hauptzufahrt für das Gebiet am Kobl würde jedoch zu einer unzumutbaren 
Verkehrsbelastung führen.  
 
Die Einbindung der geplanten neuen Straße im Bereich der Ziegeleistraße ist nur mit einer 
90-Grad-Kehre möglich, was eine Erschwernis für Einsatzfahrzeuge und Schwerlastverkehr 
bedeutet. In diesem Bereich besteht auf der rechten Fahrbahnseite nahezu kein verkehrs-
tauglicher Gehweg. Dieser müsste erst errichtet werden (eine entsprechende Eingabe wurde 
von uns bereits im Jahr 2008 an die Gemeinde gerichtet, hier besteht nach wie vor dringen-
der Handlungsbedarf).  



 

Seite 9 

 
Die Einmündung im Bereich Ruprechting ist ebenfalls nur mit einer 90-Grad-Kehre möglich. 
Auch hier bestünde eine Erschwernis für den Schwerlastverkehr.  
 
Wir merken auch an, dass das Gebiet, in dem die Straße geplant ist, in Regenphasen in 
manchen Bereichen (Seyerbach neben der Ziegeleistraße) sehr feucht ist, was zu einer 
Verteuerung der Straßenerrichtungskosten führen könnte.  
 
Unserer Meinung nach sollten auch aus wirtschaftlichen Gründen Möglichkeiten gefunden 
werden bereits bestehende Straßen zu verwenden und zu verbreitern. Auch die Varianten 
einer Aufschließung des Gebietes am Kobl über den Sommerberg bzw. über die bestehende 
Straße am Aichberg Richtung Kobl sollten ins Auge gefasst werden.  
 
Wir ersuchen den Gemeinderat im Sinne der Aschacher Bevölkerung Entscheidungen zu 
treffen und gemeinsam und fraktionsunabhängig an der Entwicklung unseres schönen Ortes 
zu arbeiten.  
 
 
Freundliche Grüße 
Werner und Eleonora Konrad  
 

Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Es wird immer so dargestellt, als wenn am Hohlweg 
oben schon alles fix wäre. 
Das Umwidmungsverfahren bedarf ja der Zustimmung der Raumordnungsbehörde. 
Es gibt hier verschiedene Fachabteilungen, die die Vorhaben vorher prüfen. Man ist 
noch nicht soweit. Es ist nicht nur die Straße wichtig, sondern auch die geordnete 
Bebauung. 
Es sind alles Argumente, die nachvollziehbar sind und wenn es so weit ist, werden 
Möglichkeiten gesucht. 
Hr. Vizebgm. Haider: Entlang der Zeigeleistraße besteht bereits ein Wohngebiet. 
Man kann nicht rückwidmen. Es geht darum, dass der Siedlungscharakter erhalten 
bleibt. Dies ist der Kernpunkt zur Erstellung eines Bebauungsplanes. 
Hr. Lucan: Er teilt mit, dass er sich enthalten wird. Er findet es in Ordnung, wenn ein 
Bebauungsplan entsteht. Er findet es aber nicht in Ordnung, wenn man keine andere 
Variante der Straße findet oder sucht. 
Dr. Wassermair: Zu der Aussage vom Vorsitzenden möchte sie mitteilen, dass man 
am Hohlweg sicher keine Arztpraxis errichten kann. Es können dort nicht die Autos 
immer mehr werden. Es funktioniert auch nicht mit einer Nebenpraxis.  
Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Man redet hier über ungelegte Eier. 
Fr. Dr. Wassermair: Nein, dies sind keine ungelegten Eier. Schritt für Schritt für 
Schritt, gehen wir in Ihrem sanften Ton in Richtung Chaos. 
Hr. Jäger: Er ist schon der Meinung, dass man auch andere Möglichkeiten für 
Erschließungen oder Siedlungsgebietserweiterungen hat. Er ist dafür, dass man 
Baumöglichkeiten schafft, aber nicht dafür, dass man es so kompliziert macht. 
Man fährt jetzt auf den Hohlweg rauf und im Winter ist es problematisch und dies 
sind seine Bedenken und er wird sich enthalten. Man sollte auch auf die Bedenken 
der Bürger eingehen. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat möge die Einleitung eines Verfahrens nach ROG zu 
gegenständlichem Bebauungsplan auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs 
beschließen. 
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Abstimmungsergebnis: 
Hr. Groiss, Hr. Lucan, Hr. Jäger und Fr. Frandl enthalten sich der Stimme. 
Die gesamte Grün Fraktion stimmt gegen den Antrag. 
Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 
 
 
 
ENDE TOP 2.2. 
 
 
 



 

Seite 11 



 

Seite 12 



 

Seite 13 



 

Seite 14 



 

Seite 15 
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2.3. Verordnung einer Kurzparkzone im Ortszentrum ï Beratung und 
Beschlussfassung. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
Aufgrund des Wunsches der Aschacher Nahversorger sollen weitere Kurzparkzonen 
im Ortszentrum geschaffen werden. Damit soll verhindert werden, dass Radtouristen 
über mehrere Tage im Bereich des Ortskernes ihr Auto abstellen. Auch sollen Kunden 
damit leichter einen Parkplatz finden. 
Auf Vorschlag des Bürgermeisters sollen die häuserseitigen Parkflächen zwischen den 
Häusern Kurzwernhartplatz Nr. 1 und 6 als neue Parkflächen ausgewiesen werden. 
Die bestehenden Kurzparkzonen im Bereich der Kirche sollen bestehen bleiben, wobei 
im südlichen Teil des Kirchenplatzes die Zone mittels blauer Bodenmarkierung und 
Schildern nur bei Ein- und Ausfahrt in die Zone markiert werden soll (siehe auch 
beiliegender Lageplan). Damit wird dazu beigetragen den Schilderwald zu verringern. 
Die Parkzeit soll auf 90 Minuten beschränkt werden. Die Kurzparkregelung soll von 
Montag bis Freitag von 8 ï 12 und von 14 ï 18 Uhr gelten, an Samstagen von 8 ï 12 
Uhr. 
 
Beratung: 
Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Er erläutert den vorliegenden Punkt.  
Fr. Schnell: Sie bedankt sich, dass der Vorschlag der Grünen umgesetzt wird. 
Hr. Radler: Im Bauausschuss wurde lange darüber beraten. Er hat bereits mehrmals 
mitgeteilt, dass man eine Anwohnerkarte einführen sollte, da man das Problem mit 
den Tagesparkern nur verlagert und zwar auf die gegenüberliegende Seite der 
Kurzparkzone. Die FPÖ wird daher nicht zustimmen. 
Hr. Vizebgm. Haider: Er sieht auch das Problem, dass sich die Gewerbetreibenden 
auf die andere Seite stellen werden und damit das Problem für die Bewohner 
verschärft wird. Es wäre besser gewesen auf beiden Seiten eine Kurzparkzone zu 
errichten aber mit einer Bewohnerkarte. 
Hr. Ing. Peter: Es wurde bei einer Sitzung auch besprochen, dass die 
Schrägparklätze vermindert werden. Dies wurde nicht umgesetzt. 
Hr. Jäger: Er wird dem Punkt zustimmen. Es ist aber trotzdem weiterhin notwendig, 
sich ein Gesamtkonzept zu überlegen bezüglich der Straßenführungen und 
Einbahnregelungen. Wenn neue Kurzparkzonen erschaffen werden, sollten diese 
auch exekutiert werden. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat möge die Verordnung der Kurzparkzone anhand des beiliegenden 
Verordnungsentwurfes inkl. Lageplan beschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Die gesamte FPÖ Fraktion stimmt gegen den Antrag.  
Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 
 
 
 
ENDE TOP 2.3. 
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3. Haushaltsgebarung 
3.1. Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 9. 3. 2017 sowie Behandlung 
der gestellten Anträge. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Am 9. 3. 2017 wurde eine Prüfungsausschusssitzung bezüglich Kleinprojekte und 
Rechnungsabschluss 2016 durchgeführt. Der Bericht wird dem Gemeinderat hiermit 
vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
 
 
Hr. Mag. Gaadt: Er verliest den Bericht und erläutert die einzelnen Punkte. 
Zu Punkt zwei teilt er mit, dass der Abschreibungslauf für gewisse 
Vermögensgegenstände nicht durchgeführt wurde. Von der Buchhaltung wurde 
mitgeteilt, dass dies daher kommt, dass gewisse Konten bei der Umstellung des 
Rechnungswesenprogrammes falsch zugeordnet worden sind. Dies zu korrigieren 
würde einige Wochen in Anspruch nehmen und somit eine deutliche Verzögerung 
des Beschlusses nach sich ziehen. 
Im Prüfungsausschuss wurde mehrheitlich gesehen, dass dies nicht sinnvoll ist, da 
auch in ein paar Jahren die Vermögensevaluierung neu stattfinden muss aufgrund 
der neuen VRV. 
Fr. Dr. Wassermair: Kurz ein paar Bemerkungen dazu: 
Diese Prüfung wurde nicht (wie zuvor besprochen) vertagt und darüber die 
Grünfraktion nicht in Kenntnis gesetzt. Der zuvor erstellte Fragebogen wurde von der 
Frau Amtsleiter beantwortet und in der Sitzung erläutert, er wird allerdings nicht wie 
vereinbart dem vorliegenden Bericht als Anlage beigefügt. 
 
Ich möchte einige Dinge aus meiner Sicht klarstellen und festhalten: 
Die Gesamtkosten der Springbrunnensanierung  belaufen sich auf 28.450 Euro. 
Ich selbst habe entgegen anderer Aussagen dem Auftrag zur einer baulichen 
Sanierung (7122 Euro) und dem Ankauf eines Wasserspiels (3139 Euro ) 
zugestimmt, nicht jedoch der nachträglichen Genehmigung von Bau-Mehrkosten von 
8540 Euro, vor allem auch weil das Ergebnis meiner Meinung nach nicht passt. 
Die Rückgabe der Springbrunnenschale (Leihgabe des Schlosses an die 
Marktgemeinde) wurde von Seiten der Schlossbesitzer keineswegs forciert. 
Ein diesbezügliches Schreiben wurde erst nach Vorschlag von Herrn GV Paschinger 
vom Schlossbesitzer Mag. Gordon Gerstner an die Marktgemeinde gerichtet. 
Sie möchte damit verdeutlichen, dass falls der Anhang in Zukunft doch irgendwo 
gelesen wird, dass von Seiten des Schlosses, die Springbrunnenschale nicht aktiv 
verlangt wurde. 

Der Antrag des Prüfungsausschusses vom 9.3.2017, den vorliegenden 

Rechnungsabschluss 2016 zu genehmigen, wird auf Basis der geltenden 

Gesetzeslage laut Landesrecht f¿r die Oº. Gemeindeordnung Ä73 ĂVerzeichnis des 

Gemeindeeigentums; Vermögens- und Schuldenrechnungñ, abgelehnt. Damit wird 

auch der Rechnungsabschluss 2016 lt. Punkt 3.2 der Tagesordnung abgelehnt. 
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Das Verzeichnis hat laut §73 den Bestand am Beginn und am Ende des 

Rechnungsjahres sowie die während des Rechnungsjahres eingetretenen 

Änderungen zu umfassen und ist die Grundlage für die vom Bürgermeister zu 

erstellende Vermögens- und Schuldenrechnung als Bestandteil des 

Rechnungsabschlusses der Gemeinde.  

Diese Auflage wurde in keiner Weise eingehalten. Das Nettovermögen lt. RA 2015 
zum 31.12.2015 war ú 7.983.544,40 und wurde im RA 2016 mit 1.1.2016 ï einen 
Tag später und ohne Begründung ï mit einem neuen Nettovermögen von 
ú 20.836.089,99 ausgewiesen.  
Das heißt im Klartext, dass in der Silvesternacht 2015/2016 das Nettovermögen der 
Marktgemeinde um rund 12,8 Millionen Euro gestiegen ist. 
Bei Gebäuden und Grundstücken wurden offensichtlich mit einem Faktor X 2 und 
mehr die Vermögenswerte ohne Kommentar und Hinweis auf die 
Bewertungsmethode drastisch erhöht. Diese Vorgangsweise entspricht weder den 
gesetzlichen Auflagen der Gemeindeordnung noch den Auflagen einer zukünftigen 
VRV 2015 (Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015) und ist auch nicht 
die Basis für eine ordentliche Haushaltsführung mit einer korrekten Vermögens- und 
Schuldenrechnung.  
Es ist erstaunlich, dass der Bericht des Prüfungsausschusses vom 9.3.2017 über 
diese gravierenden Abweichungen in der Vermögensbewertung zum RA 2016 nichts 
aussagt, sondern sich nur auf Ă einen l¿ckenhaften Abschreibungslauf ñ als Grund f¿r 
die zu hohe Bewertung bezieht. Es sollte auch dem Prüfungsausschuss klar sein, 
dass, wenn schon eine Neubewertung erfolgt, diese erst nach dem 1.1.2016 erfolgen 
kann. D.h. mit 1.1.2016 entspricht das Vermögen dem Stand wie am 31.12.2015 im 
RA 2015 angeführt und ändert sich erst durch die Neubewertung im RA 2016 am 
Ende von 2016. Mit der Neubewertung ist auf Basis der Restnutzungsdauer auch die 
AfA (Absetzung für Abnutzungen) zu ermitteln.  
 
Hr. Mag. Gaadt: Er möchte nur kurz darauf eingehen. Das Thema Beleuchtung 
wurde auf Antrag der Grünen Fraktion geprüft. Hier entstehen z.B. der Gemeinde 
keine Kosten. Dies zur Sinnhaftigkeit der Kleinprojektüberprüfung. 
Zum Thema Vermögensdarstellung sind explizit im letzten Absatz eine Beschreibung 
und ein Zusatz zum Prüfungsbericht. Was soll man jetzt alternativ machen? 
Soll man den Prüfungsbericht wochenlang liegenlassen bis er korrigiert wird und 
dann hat man vielleicht einen korrigierten Abschreibungslauf. Problem ist aber dann 
immer noch, dass ursprünglich Schätzungen genommen wurden. Er findet das für 
extrem ineffizient. Er ist trotzdem der Meinung, dass man den Rechnungsabschluss 
beschließen sollte. 
Hr. Ing. Schalek: Der Vermögensbericht ist falsch und nicht relevant für den 
Abschluss.  
Hr. Ing. Lucan: Ist dies jetzt rechtlich korrekt? 
Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Für den außerordentlichen Haushalt hat dies keine 
Auswirkung. 
Hr. Schalek: Er möchte noch auf eine Formalsache hinweisen. Beim Prüfbericht 
haben alle unterschrieben, die anwesend waren. Fr. Schnell hat z.B. dem Punkt nicht 
zugestimmt, hat aber bei der Anwesenheitsliste unterschrieben. Es muss hier eine 
eigene Anwesenheitsliste dazu erstellt werden. Dies sollte in Zukunft beachtet 
werden. 
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Hr. Vizebgm. Haider: Es handelt sich hier nur um den Bericht. Beim Protokoll gibt es 
eine Anwesenheitsliste. 
 

 

 

ENDE TOP 3.1. 
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3.2. Rechnungsabschluss 2016 ï Beratung und Beschlussfassung. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Gemäß §92 Abs. 1 OÖ GemO hat der Bürgermeister nach Abschluss jedes 
Haushaltsjahres über die gesamte Gebarung der Gemeinde den 
Rechnungsabschluss zu erstellen und diesen unverzüglich, spätestens jedoch drei 
Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres, dem Gemeinderat vorzulegen.  
 
Die Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss obliegen dem 
Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Die Grundlage für die Beschlussfassung des 
Gemeinderates bildet der nach § 91 Abs. 3 erstellte Bericht des 
Prüfungsausschusses. 
Ergeben sich gegen den Rechnungsabschluss Anstände, so hat der Gemeinderat 
die zu ihrer Behebung notwendigen Beschlüsse zu fassen. 
Der Gemeinderat hat den Rechnungsabschluss so zeitgerecht zu erledigen, dass 
dieser spätestens vier Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres der 
Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gebracht werden kann. 
 
 
 
Antrag des Prüfungsausschussobmannes: 

Der vorliegende Rechnungsabschluss möge beschlossen werden. 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Fr. Frandl und Hr. Groiss enthalten sich der Stimme. 
Die gesamte Grün Fraktion, Hr. Lucan, Hr. Jäger und Hr. Peter Robert stimmen 
gegen den Antrag. 
Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 
 
 
 
ENDE TOP 3.2. 
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3.3. Überprüfung des Voranschlages 2017 durch die 

Bezirkshauptmannschaft   Eferding ï Kenntnisnahme des Prüfberichtes. 

Bericht des Vorsitzenden: 

Der Bericht wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 

 

Hr. Ing. Schalek: Im Prüfbericht der BH Eferding wird der Marktgemeinde zum 

Mittelfristigen Finanzplan empfohlen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die 

den finanziellen Handlungsspielraum im ordentlichen Haushalt nachhaltig 

verbessern. Wir haben in der Gemeinderatssitzung am 23.Jänner 2017 zum 

Tagesordnungspunkt 2.2 - genau aus den Gründen, die auch von der BH Eferding 

festgestellt wurden - dem Mittelfristigen Finanzplan nicht zugestimmt. 

Wir haben vorgeschlagen, im Rahmen eines Projektes mit entsprechenden 

Vertretern der einzelnen Fraktionen und der Gemeinde ein Konzept mit Maßnahmen 

und deren Umsetzung zur nachhaltigen und langfristigen Absicherung 

entsprechender freier Budgetspitzen zu erarbeiten. Wir empfehlen daher nochmals 

dringend etwas zu tun, um Probleme in der Zukunft zu vermeiden 

Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Er spricht den letzten Satz im Prüfbericht an. Er 

wartet darauf, dass von solchen Personen einmal die entsprechenden Maßnahmen 

angeregt werden. Man hat teilweise keinen Spielraum mehr (Personalkosten, SHV 

Umlage, Krankenanstalten Beitrag usw.). Er möchte wissen, welche Vorschläge von 

den Leuten gebracht werden, die uns das Ganze eingebrockt haben. 

Hr. Ing. Schalek: Es gab vor kurzem ein großes Treffen der Bürgermeister. Es ging 

darin auch um Infrastruktur und Betriebsansiedelungen. Man sitzt in Aschach am 

ĂArschñ der Welt, zwischen dem Anschluss Eferding und Wels. Es gibt zwar die 

Schienen der Lilo bis nach Aschach, aber es fährt kein Zug. Was gibt es für eine 

Motivation nach Aschach zu ziehen? Er ist nur nach Aschach gezogen, weil er mit 

seiner Frau die Pflege der Schwiegereltern übernommen hat. Sonst wäre er sicher 

nicht hergezogen. 

Hr. Mag. Gaadt: Es stimmt, dass man jederzeit überlegen muss, wie man den 

ordentlichen Haushalt weiterhin nachhaltig gestalten kann. Der Prüfer der BH hat 

aber nicht erwªhnt, dass es z.B. ú 70.000,- Anstieg beim Sozialhilfeverband gab usw.  

Es wird dies von der BH zu einseitig gesehen. 

Hr. Jäger: Er mºchte wissen, warum sich die Abfallgeb¿hren auf ú 12.800 erhºhen? 

AL Rathmayr: Sie vermutet, dass dies die Grünabfallentsorgung ist. Es wurden 

nunmehr auch die Verwaltungskosten eingerechnet. 

Fr. Dr. Wassermair: Es ist für sie nicht logisch, dass man für eine 

Müllabfuhrabrechnung 1 Stunde braucht. Dies müsste man genau nachkontrollieren. 

 

 

ENDE TOP 3.3. 
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4. Verordnungen und Verträge 

4.1. Abschluss eines Bestandsvertrages mit der  Via Donau betreffend 

Schopperhalle, Vorplatz sowie Lagerhalle - Beratung und Beschlussfassung. 

Bericht des Vorsitzenden: 

Seitens der Via Donau wurde ein Bestandvertragsentwurf bezüglich Schopperhalle, 

Vorplatz sowie Lagerhalle vorgelegt. Der Bestandsvertrag wird für die Dauer von 10 

Jahren abgeschlossen.  

Am 13. 3. 2017 wurden noch einige für die Gemeinde unklare Passagen besprochen. 

Die Änderungen sollten bis Mittwoch, 15. 3. 2017 vorliegen. 

 

Es wird einstimmig beschlossen, diesen Punkt zu vertagen, da noch nicht alle 

nötigen Unterlagen vorhanden sind. 

Hr. Vizebgm. Haider befindet sich bei der Abstimmung nicht im Saal. 

 

 

 

 

ENDE TOP 4.1. 
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4.2. Abschluss eines Gestattungsvertrages mit der Via Donau betreffend 

eines Lagerraumes in der ehemaligen Tischlerei ï Beratung und Beschlussfas-

sung. 

Bericht des Vorsitzenden: 

In der ehemaligen Tischlerei wurde der Nebenraum für Lagerzwecke für die 

Gemeinde sowie dem Verein Spektrum zur Verfügung gestellt. Auch über diese 

vorübergehende zur Verfügung Stellung ist ebenfalls ein Gestattungsvertrag 

abzuschließen 

Die endgültige Version soll bis 15. 3. 2017 vorliegen. 

 

Es wird einstimmig beschlossen, diesen Punkt zu vertagen, da noch nicht alle 

benötigten Unterlagen vorhanden sind. Hr. Vizebgm. Haider befindet sich bei der 

Abstimmung nicht im Saal. 

 

 

ENDE TOP 4.2. 
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4.3. Neufassung der Tarifordnung für Essen auf Räder ï Beratung und Be-

schlussfassung. 

Bericht des Vorsitzenden: 

Die Neufassung der Tarifordnung wurde vom Sozialausschuss in seiner Sitzung am 

6. 2. 2017 besprochen und neu überarbeitet. Der Tarif bleibt gleich. Es wurde jedoch 

der Passus aufgenommen, dass Personen mit 24-Stunden-Betreuung keinen 

Anspruch auf Essen auf Rädern haben. 

 

Beratung: 

Hr. Jäger: Er erläutert den vorliegenden Punkt. 

 

 

 

Antrag des Vorsitzenden: 

Die vorliegende Neufassung der Tarifordnung möge beschlossen werden. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Fr. Frandl befindet sich bei der Abstimmung nicht im Saal. 

Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 

 

 

 

 

ENDE TOP 4.3. 
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Aschach, 13.03.2017 

 
 
 

T a r i f o r d n u n g 
 

für Essen auf Rädern 
 
 
 
 
Die Tarife für Essen auf Rädern werden ab 01. April 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
 

a) Sozialtarif: ú 7,50 pro Portion und Tag f¿r 
Ausgleichszulagenempfänger ohne Pflegegeld 

 
b) Normaltarif: ú 8,-- pro Portion und Tag für alle anderen 

Personen 
 
 
Personen die eine 24h-Pflege in Anspruch nehmen, haben keinen 
Anspruch auf Essen auf Rädern. 
 
Personen die bereits Essen auf Rädern beziehen und sich für einen 24h-
Pflege entscheiden, haben in der Folge keinen Anspruch mehr auf 
Essen auf Rädern. Daher muss der Bezug umgehend abgemeldet 
werden. 
 
 
 
Die Preise verstehen sich inkl. 10 %  MWSt. 

 
 

      Der Bürgermeister: 

      Ing. Knierzinger Friedrich e.h.  

 

 

 

 

Angeschlagen am: 

Abgenommen am: 
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5. Kindergarten und Schule  

5.1. Antrag der SPÖ und Grün-Fraktion bezüglich Verbleib des Kindergartens 

am aktuellen Standort ï Beratung und Beschlussfassung. 

Bericht des Vorsitzenden: 

Seitens der SPÖ und Grün-Fraktion wurde unten angeführter Antrag eingebracht: 

 

Beratung: 

Hr. Vizebgm. Haider: Es ist richtig, dass der Kindergarten sehr gut ausgelastet ist. Er 

hat darüber mit der Kindergartenleiterin gesprochen. Die Situation ist jene, dass der 

Platz im Kindergarten derzeit zu beengt ist. Auch Fr. Prohaska würde eine 

Übersiedlung in das Schulgebäude positiv sehen. Der jetzige Kindergarten ist schwer 

sanierungsbedürftig. Man muss sowieso irgendwas in die Hand nehmen. Er möchte 

jetzt noch keine Entscheidung über den Kindergarten treffen, denn dazu ist noch 4-5 

Jahre Zeit. Man kann in der Schule sicher kein Ärztezentrum errichten. Er arbeitet mit 

diesem Thema und dazu ist Aschach definitiv zu klein.  

Er möchte sich mit diesem Beschluss keine Möglichkeiten nehmen, was in Zukunft 

passieren soll und daher wird er nicht zustimmen. 

Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Es wurde auch in der ÖVP Fraktion diskutiert. Es 

sind schon einige richtige Aussagen in den Anträgen. 

Er ist auch der Meinung, dass sich diese Frage derzeit nicht stellt. Die Pläne laufen 

bis 2022 mit der Schließung. Bis dorthin sind die Gebäude sowieso genutzt. Wenn 

das Gebäude frei wird, dann muss man sich etwas überlegen. 

Man will sich die Möglichkeit noch nicht verbauen. 

Hr. Groiss jun.: Er findet schon, dass man sich bereits Gedanken machen sollte und 

was spricht gegen die Installierung eines Beirates? 

Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Wichtiger ist wie es mit der NMS weitergeht. Was soll 

dieser Beirat jetzt ausrichten? Soll man über die Nutzung eines Gebäudes 

diskutieren, dass eventuell gar nicht frei wird? Was ist, wenn dem Land das Geld für 

eine große Renovierung ausgeht? 

Hr. Ing. Lucan: Er findet einen Beirat schon wichtig. Hartkirchen hat eine Initiative 

gemacht und das umgesetzt, was sie wollten. Man kann ja bereits beginnen, sich 

Gedanken zu machen, sonst verschläft man wieder eine wichtige Situation. 

Hr. Vizebgm. Haider: Wie die Diskussion begonnen hat, war es noch die zwei 

Schulen Lösung. Wir würden heute noch hiersitzen und diskutieren. Das Land hat 

dezidiert gesagt, dass die Schule in Hartkirchen sicher nicht aufgelöst wird aufgrund 

der hohen Schülerzahl. Wenn man sich in Aschach nicht bewegt hätte, würde man in 

einem Jahr wieder behaupten, es geht nichts weiter. Auch das Land hat dann 

gesagt, Ok man akzeptiert die drei Schulen Lösung. Aschach hätte die NMS nicht 

bekommen. Wenn man nicht für einen Schritt bereit gewesen wäre, hätte man auch 

keinen neuen Turnsaal zugesagt bekommen.  

Zum Kindergarten teilt er mit, dass er nach wie vor der Meinung ist, dass es sinnvoll 

wäre ein Betreuungszentrum zu errichten.  

Er kann einem Beirat zustimmen, aber dann muss man gemeinsam an einem Strang 

ziehen.  
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Hr. Jäger: Man war immer bereit hinter dem zu stehen. Wenn man aber nicht 

eingeladen wird und nicht informiert wird, dann kann man nicht verlangen, dass die 

anderen Fraktionen dahinter stehen. 

Seines Wissens ist es vollends genug, was man momentan den Kindern bietet.  

 

Es entsteht hierüber noch eine längere Diskussion. 

 

Fr. Dr. Wassermair: 2011 hat der Bürgermeister Fr. Hummer getroffen und hat  

gemeint, ob man nicht eine Kooperation machen kann. Das Land hat das ziemlich 

eigenwillig ausgelegt und sagte, aus den 5 Schulen sollen 2 werden. Sie hat Fr. 

Hummer nicht einmal persönlich gesehen, sie war einmal auf der BH drinnen und sie 

weiß mindestens so viel wie andere über den Schulbau etc.. 

Das was in der Folge von eurer Seite passiert ist, war ein chronologisches Häkchen, 

was wieder passiert ist am Land. Weder die SPÖ noch die Grünen haben Mitsprache 

gehabt. Was nun zusammengebaut wird, ist rein auf eurem Mist gewachsen. Ihr 

könnt das durchsetzen, weil ihr die zweidrittel Mehrheit habt. Ihr könnt den 

Kindergarten verkaufen, aber irgendwann müsst ihr auch Rechenschaft ablegen. 

Andere Orte bemühen sich tatkräftig, den Ortskern lebendig zu erhalten, in Aschach 

wird mit der Verlegung des Kindergartens an die Peripherie das Gegenteil gemacht. 

 
Zudem wird damit den Kleinkindern eine Verschlechterung der Bedingungen  
zugemutet, was Luftschadstoffe und Lärm betrifft. Es ist ein Unterschied, ob 
Schulkinder fallweise für eine Stunde im Freien in der Nähe der 
stickstoffdioxidbelasteten Bundestraße Turnunterricht haben oder ob Kleinkinder wie 
im Kindergarten in der warmen Jahreszeit üblich, den halben Tag dort draußen 
spielen. Da nutzt auch keine Mauer. 
Zu den Kosten: 
Durch den vorgelegten Rechnungsabschluss 2016 haben wir beim jetzigen 
Kindergarten eine Wertsteigerung von rund 500.000 Euro auf 1,2 bzw. mit dem 
Grundstück 1,7 Millionen Euro, obwohl wir nachweislich nichts investiert haben. 
Nebenbei bemerkt, die 50,000 Euro für die Gartensanierung im heurigen Budget 
werden vom Land zur Gänze bezahlt. 
Eine Erweiterung des Gartens wäre im Übrigen möglich durch das Pachten eines 
Grundstückteiles  vom Nachbargrundstück Heger. Es gäbe auch das Habich-Haus. 
Es gäbe Möglichkeiten, aber die fallen einfach unter den Tisch. Es gibt einen fertigen 
Entwurf für einen Speisesaal und Räume, mit einem Übergang oberhalb von der 
Turnhalle. 
Sie hat sehr wohl eine aktuelle Meinung. Sie hat auch mit der Kindergartenleitung 
gesprochen, ob diese bereits einmal die Pläne gesehen hat von draußen, ob sie 
schon mal im Habich-Haus war. Nichts. Der Kindergarten wird immer erst am 
Schluss informiert und es wird einfach darübergestülpt von irgendwelchen Politikern, 
die meinen, dass sie alles besser wissen. 
Eine Sanierung des Kindergartens im Ortskern käme jedenfalls meiner Meinung nach 
wesentlich günstiger, als ein Schulgebäude zu einem Kindergartengebäude zu 
adaptieren, da völlig verschiedene Anforderungen gestellt sind. 
Auch Landesgeld ist Steuergeld und dementsprechend sinnvoll einzusetzen. 
Zu den Ärzten muss sie sagen, dass es wirklich besser ist, diese im Kindergarten 
unterzubringen als am Kobl.  
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Beim Kindergarten ist die Parkmisere bekannt. Die Kinder werden gebracht und die 
Autos fahren wieder. Eine Arztpraxis kann sie sich ohne Parkgarage nicht vorstellen. 
Wenn man jetzt schon darauf hofft, dass den Hartkirchner das Geld ausgeht, dann 
baut man gerade den falschen Turnsaal am falschen Ort. 
Zu den Krabbelstuben wurden in den vergangenen Jahren immer wieder 
Erhebungen gemacht. Es wurden immer nur wenig gemeldet. Man hätte sich dies 
nicht leisten können.  
Momentan essen die Kinder in der Schule im Keller in der Küche und auf 
Bierbänken. Es stimmt, dass es im Kindergarten beengt ist, aber man hat auch 
andere Möglichkeiten, wie z.B. im alten Rathaus.  
 
Es entsteht nochmals eine kurze Diskussion. 
 
 

Antrag der SPÖ und Grün-Fraktion: 

1) Der jetzige Standort für den Kindergarten bleibt bestehen und die 

Liegenschaft bleibt im Eigentum der Gemeinde. 

2) Zur Frage der Nachnutzung des frei werdenden Schulgebäudes wir ein Beirat 

gebildet mit dem Ziel, dieses Gebäude bestmöglich zu verwerten (z.B. 

Ärztezentrum etc.). 

 

Abstimmungsergebnis:  

Fr. Frandl enthält sich der Stimme. 

Die Gesamte Grün Fraktion, Hr. Ing.Peter,Hr.Jäger, Hr.Ing. Lucan, Hr. Groiss jun. 

Stimmen für diesen Antrag. 

Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen gegen den Antrag. 
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5.2. Antrag der SPÖ und Grün-Fraktion bezüglich Schulkooperation mit 

Hartkirchen und Schließung der NMS Aschach ï Beratung und 

Beschlussfassung 

Bericht des Vorsitzenden: 

Seitens der SPÖ und Grün-Fraktion wurde unten angeführter Antrag eingebracht: 

 

Beratung: 

Hr. Vizebgm.Haider: Bezüglich Beirat, war es für ihn auch in der Vergangenheit 

selbstverständlich die betroffenen Personen immer dabeizuhaben. Bezüglich 

Übersiedlung, wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind ï ja wann denn 

sonst? Er weiß nicht, warum man hier einen extra Beschluss braucht. 

Es gibt die Vereinbarungen vom Bürgermeister aus Hartkirchen, wie der zeitliche 

Ablauf sein wird und dies wurde fix zugesagt. 

Beim nächsten Punkt geht es um die Auflösung des Schulsprengels. Der Text wurde 

auch entsprechend vom Land vorgegeben. 

Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Es steht zwar die Schließung der Schule darin, aber 

es geht um den Schulsprengel. Dies ist notwendig, dass das Land überhaupt 

weiterarbeiten kann und neu einteilen kann, damit die Schüler von Hartkirchen in 

Aschach zur Schule gehen können. Diesen Beschluss muss man heute fassen. 

Fr. Frandl: Dies sagt der Bürgermeister von Hartkirchen. Sie hat heute mit dem 

Bezirksschulinspektor (BSI) ein Gespräch geführt. Wer sagt wirklich, dass die NMS 

Hartkirchen die Schüler wirklich hereinschickt? Sie hat den BSI gefragt, ob er dies 

bestätigen kann, da es sich bei dem Protokoll aus Hartkirchen nur um eine 

Gesprächsnotiz handelt. Ihre Bedenken sind, dass es nicht schriftlich aufliegt. Sie 

hätte daher auch darum gebeten, dass der Punkt vertagt wird. Weil sie mit dem BSI 

erst am 29.3. einen Termin hat, da für den Lehrkörper nicht die Gemeinde sondern 

der BSI zuständig ist. Sie wollte eben genau wissen, ob man die Kinder wirklich 

bekommt. Der BSI sagt dazu, dass er dies noch nicht genau sagen kann. Die 

Hartkirchner Lehrer stellen sich total quer und wollen nicht nach Aschach gehen. 

Die Gemeinde kann dies als Schulerhalter nicht regeln, dass muss der BSI machen. 

Sie möchte diese Besprechung daher noch abwarten, denn sie möchte, wenn es 

geht, etwas schriftlich in der Hand haben. 

Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Es ist richtig, dass der BSI für das Organisatorische 

zuständig ist. Nur er braucht vorher einen formalen Beschluss des Gemeinderates, 

dass die Schule aufgelöst wird. Wenn er diesen nicht hat, fängt niemand zum 

Arbeiten an. Dass es so weit geht, dass Lehrer als Dienstnehmer bestimmen, wo sie 

vielleicht unterrichten möchten, dann hört sich langsam jede vernünftige Diskussion 

auf. Das kann nicht sein, denn dies hat auch die Arbeit in den letzten Jahren 

behindert. 

 

Es entsteht hierüber eine längere Diskussion. 

 

Hr. Ing. Peter: Er möchte noch kurz wissen wer sagt, dass man den Beschluss 

braucht mit einer Festlegung, wenn man die Schule schließt, wer sagt dies? 

Hr. Vizebgm. Haider: Dies ist eine Vorgabe der Bildungsdirektion. 
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Antrag der SPÖ und Grün-Fraktion: 

1) Zur Beratung beider Gemeinden bei der Umsetzung der Kooperation wird ein 

Schulkooperationsbeirat eingesetzt. 

2) Die NMS Aschach wird erst dann nach Hartkirchen übersiedelt, wenn die 

Sanierungsarbeiten an der Hauptschule Hartkirchen entsprechend 

abgeschlossen sind. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Hr. Perndorfer enthält sich der Stimme. Die gesamte Grün Fraktion und die gesamte 

SPÖ Fraktion stimmen für diesen Antrag. 

Alle übrigen Gemeinderäte stimmen gegen diesen Antrag. 
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